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Anlagen:

4

Lieber Parteigenosse Dr. Gies !

In der Anlage übersende ich Ihnen den gewünschten

Wortlaut der Kundmachung des Ministers für soziale und Ge-

sundheitsverwaltung vom 25.7.l94l, worin die Gehaltsver-

hältnisse der im Haushalt beschäftigten Personen geregelt

sind.

Ich darf bemerken, dass der Inhalt dieser Kund-

machung allgemein rechtsverbindlich ist, soweit zwischen

den Parteien nicht aus besonderen Gründen andere vertragliche

Vereinbarungen getroffen werden.

Ich darf ferner darauf hinweisen, dass es sich

hierbei nicht um einen Erlass der Landesbehörde, sondern

um eine Kundmachung des Ministers für soziale und Gesund-

heitsverwaltung handelt.

Heil Hitler!

Ihr

*
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März 1942.

St.S. IV L - 14a/42.

1)

An Herrn

Präsidialchef Dr. Blaschek,

Prag,

Landesbehörde.

Sehr geehrter Parteigenosse Blaschek!

Jn Sachen Urlaubsentgelt für Hausgehilfinnen Übersende

ich gegen Rückgabe die hies. Vorgänge zur gefälligen

Kenntnisnahme. Mit Rücksicht darauf, dass die von der

Landesbehörde erfolgte Veröffentlichung des an Hausge-

hilfinnen zu gewährenden Tágessatzes in ihrer Formulie-

rung zu Beanstandungen Anlass geben eoll, wäre ich zu

Dank verbunden, wenn Sie mir den/.oethtut der Veröffent-

lichung mitteilen würden.

Heil

Jhr

Oberregierungsrat.

2) Wv. am 15. .1942 bei den Unterzeichner.

Lledecobegelegt am 16.3.42



Of
Der Leiter der Gruppe II/4
Prag, den 25. Februar 1942
Ministerialrat Dr.Dennler.
An
Über den
2/2.43
Herrn Oberregierungsrat
Herrn Leiter der Abteilung II und den
Dr. G i e s ,
Herrn Unter taatssekretär
Czerninpalais.
an den
Herrn Suaatssekretär.in 
21O Mähren.
RLO0
Eing.:
3. MR.Z.1942
Betrifft: Urlaubsentgelt für Hausgehilfinnen.
Bezug:
Schreiben vom 12. Februar l942.
Die Hausgehilfinnen erhalten bei Urlaubsertei-
lung den erwähnten Tagessatz von l.3o RM nur als Entschä-
digung für die in diesen Tagen nicht gewährte Kost und
Wohnung. Nebenher haben Sie Anspruch auf den der Urlaubs-
dauer entsprechenden Anteil der monatlichen Barvergütung.
Im übrigen' Reichsgebiet sind gleichfalls von
den Reichstreuhändern der Arbeit für die Bewertung der Sach-
bezüge feste Tagessätze festgesetzt, die im allgemeinen
nicht höher sind als die Protektoratssätze. Sie sind dort
entweder ziffernmäßig bestimmt z. B. l.-- RM pro Tag oder
richten sich-wie im Protektorat- nach der für die Sozial-
versicherung festgesetzten Bewertung der Naturalbezüge.
Der Reichsarbeitsminister hat in einem Erlaß vom l3. VI.
194l zur Beseitigung der Mißstände auf dem Gebiete der Ent-
lohnung der Hausgehilfinnen sämtlichen Reichstreuhändern der
Arbeit Richtlinien für die Regelung der Lohn- und Arbeits-
bedingungen für Hausgehilfinnen erteilt, um die Zahlung
überhöhter Entgelte zu unterbinden. In diesen Richtlinien
wird als Abgeltung von Kost und Wohnung während der Urlaubs-
zeit in der I. Ortsklasse ein Betrag von l.50 RM , in der
II. Ortsklasse ein Betrag von höchstens l.30 RM pro Tag
als angemessen bezeichnet.
Auf Grund der Richtlinien des Reichsarbeitsmini-
sters hat z. B. der Reichstreuhänder Sudetenland folgen-
de Tagessätze festgesetzt: l.50 RM für Reichenberg und
Karlsbad
St. S.πt-144



10a)

Clalieo

Karlsbad, und 1.25 RM in der II. Ortsklasse. Für Bremen

Pa

gilt z. B. ein Tagessatz von l.20 RM. Selbst in Berlin

liegt der Satz zwischen1.80 - 2.10 RM. I 0 ra

Auch bei der Unterbringung von Bauarbeitern

u. s. w. in Lagern wird allgemein im Altreich die Vergü-

tung für Verpflegung und Unterbringung mit täglich

1.20 RM bis 1.50 RM bewertet.

Der in Prag für Hausgehilfinnen geltende Tages-

satz von l.3l RM liegt nur unwesentlich unter dem für

die I. Ortsklasse des Sudetenlandes festgelegten Satz und

er entspricht der Bewertung, die für manche andere Groß-

städte des Reichs angeordnet ist. Bei einer etwaigen

Änderung dieses Satzes ist zu bedenken,daß eine Erhö

noch zu einer weiteren Steigerung der bereits in Prag

zum Teil, insbesondere in deutschen Haushaltungen, üver

höhten Vergütungen für Hausgehilfinnen führen würde.

Eine Steigerung der Tagessätze würde außerde

für alle anderen Beschäftigten eine Einkommensverringe

rung zur Folge haven, soweit sie Naturalbezüge erhal

ten, welche nach dieser Bewertung auf die Gesamtbezi e

angerechnet werden müssen.

Auf Grund dieses Sachverhalts bitte ich tm

Weisung, falls trotzdem eine Erhöhung der Tagessätze sür

Kost und Wohnung erfolgen soll.

mntk
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Prag, den 16. Februar 1942.

1.) Kanzlei setze auf besonderen Bogen:

Herrn Ministerialrat Dennler.

Dem Herrn Staatssekretär ist zur Kenntnis gekommen, daß

der Tagessatz für Dienstboten bei Urlaubserteilung oder

bei vorzeitiger Entlassung etwa RM 1,30 beträgt. Der Ta-

gessatz wird von der Landesbehörde festgesetzt. Der Herr

Staatssekretär hält diesen Tagessatz für nicht ausreichend

und bittet hierzu zunächst um Ihre Stellungnahme. Sobald

diese vorliegt, will der Herr Staatssekretär prüfen, ob

nicht eine angemessene Erhöhung des Tagessatzes aus sozia-

len und politischen Gründen notwendig ist. Für die entspre-

chende weitere Veranlassung bin ich zu Dank verbunden.

laaee

2.) Wv. am 1.3.1942 bei dem Unterzeichner.


